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184 Kreisgerichte .

10 . Kreisgericht Heidelberg .

( 6 Amtsgerichtsbezirke , 105 Gemeinden ; 17,6½ UMeilen ,
127,942 Einw . )

Kreisgerichts - Director :

Hermann Obkircher .

Räthe :

Joſeph Krebs , Kreisgerichtsrath .
Ludwig Wu

not, Kreisgerichtsaſſeſſor —
Dr . Heinrich Dreyer , Kreisgerichtsaſſeſſor .

Kanzlei :

Secretär : Pr . Ludwig Amann⸗

1 Referendär als Secretariatspraktikant .
1 Regiſtratur - Gehilfe , 2 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Kanzleidiener .

11 . Ereisgericht Mosbach .
( 9 Amtsgerichtsbezirke , 243 Gemeinden ; 39,a81 UẽMeilen ,

158,319 Einw . )

Kreisgerichts - Director :

Friedrich Serger .

Räthe :

Friedrich S tein , Kreisgerichtsrath .
Wilhelm Kapferer , Kreisgerichtsrath , Unterſuchungsrichter .
Julius v. Cloßm ann , Kreisgerichtsaſſeſſor .
Ferdinand Hirſch horn , Kreisgerichtsaſſeſſor .
Wilhelm Simmler 15 Kreisger ichtsaſſeſſor .

Medicinal - Referent :

Dr . Fidel Joſeph Würth , Medicinalrath und Bezirksarzt inFidel 0 0, 0 3
Mosbach .

Stellvertreter :

Robert Aneshäuſel , Bezirksarzt in Adelsheim .
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Kanzlei

Secretär : Carl Baumgertner , Amtsrichter .

1 Referendär als Secretariatspraktikant .

Regiſtrator : Franz - Heinrich⸗
1 Kanzleiaſſiſtent , 2 Decopiſten , 1 Kanzleidiener .

D. Aemtsgerichte ( 66) .

Competenz .

1) Bürgerliche Gerichtsbarkeit für Rechtsſtreite bei einem Streit
werth von nicht mehr als 200 Gulden , ohne Rückſicht auf die Streit —

ſumme in den in . 9 der bürgerlichen Prozeßordnung beſtimmten

Fällen .
2) Strafgerichtsbarkeit bezüglich der in Beilage J. *

Geſetz über

die Gerichtsverfaſſung vom 19. Mai 1864 ( Reg. ⸗Bl. Nr . 18 ) ver⸗

zeichneten Vergehen , ferner bezüglich aller polizeilich ſtrafbaren Hand —

lungen und bezüglich der

In den unter Ziffer 1 —26 der Beilage I. verzeichneten und in

Polizei⸗Strafſachen werden zur Schlußverhandlung und Aburtheilung

in der Regel 2 Schöffen beiigezogen .
Strafgewalt : Freiheitsſtrafen bis zu 8 Wochen Gefängniß , Geld —

ſtrafen bis zu 300 Gulden .

Unterſuchungsführung in den Strafſachen , worüber ſie zu erkennen

haben , und in allen andern , ſo lange al sſie nicht dem Unterſuchungs —

richter des Kreisgerichts übertragen ſind .
3) Freiwillige Gerichtsbarkeit bezügt

ich der durch das Landrecht den

Gerichten zugewieſenen Geſch äfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit , außer

der Entſcheidung über Einſprachen gegen eine Ehe, und bezüglich der

in §. 2 des Geſetzes vom 28. Mai 1864 über die Verwaltung der

freiwilligen Gerichtsbarkeit und das Notariat ( Reg . Bl. Nr . 21 ) auf

geführten Geſchäfte .
Die letzteren Geſchäfte , ſowie die in §. 3 dieſes Geſetzes aufgeführ —

ten werden von den Gerichts - Notaren ſelbſt tſtändig im Namen des

Amtsgerichts beſorgt .
Den Gerichts - Notaren und ebenſo den Notaren ſteht das Recht zu,

öffentliche Urkunden im Amts sgerichtsbezirk ihres Wohnortes zu fer

tigen .
4) Die Amtsrichter ſämmtlicher an den Rhein , beziehungsweiſe

Neckar grenzenden Bezirke , jeder für ſeinen gewöhhnlichen Gerichtsbe —

zirk, haben nach höchſter Entſchließung aus Großh . ium

vom 26. November 1864 , Nro . 1057 ( Reg. Bl. Nr . 69) als Rhein⸗ ,

beziehungsweiſe Neckarzollrichter die ſummariſche Behandlung

und Eniſcheidung in erſter Inſtanz :
à ) aller Contraventionen gegen die XBeſtimmungen der Rhein - be⸗

ziehungsweiſe Neckarſchifffahrts Ordnung und der Supplementär
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